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§ 1 Arbeitnehmersolidarität im 
Betrieb und soziale Kassen

Es ist nicht neu, dass sich Arbeitnehmer in einem Betrieb zusammentun, um 
einander in Notfällen zu unterstützen. Gut überliefert ist dieses Phänomen seit der 
Industrialisierung. Bereits ab Mitte des 18. Jahrhunderts gründeten Arbeitnehmer 
in ihren Betrieben soziale Kassen.1 Ihre Motivation ergab sich aus einem Willen 
zur Selbsthilfe.2 Krankheit, Behinderung oder Tod waren oft als Konsequenz der 
harten Arbeitsbedingungen zu beobachten, die die Industrialisierung mit sich 
brachte. Zur Abmilderung der Folgen entstanden sowohl auf betrieblicher als auch 
auf überbetrieblicher Ebene vielfältige Solidargemeinschaften.3 Besonders häufig 
wurden „Sterbekassen“, „Invalidenkassen“, „Unfallkassen“, „Witwenkassen“ und 
„Waisenkassen“ gegründet.4 In vielen Fällen sind sie Vorläufer von heutigen Ster-
bekassen, Lebens- und Sterbegeldversicherungen sowie Betriebskrankenkassen.5 
Viele Einrichtungen werden daher längst in anerkannten Rechtsformen betrieben. 
Die Sterbekassen beispielsweise sind überwiegend als Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit gegründet oder in diese Rechtsform überführt worden.6 Sofern 
kein Zwang zur Wahl einer bestimmen Rechtsform – wie etwa nach dem Versi-

1 Teuteberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland, S. 153 ff.; 
Willoweit, JuS 1977, S. 573, S. 576 f.; Kaelble, Berliner Unternehmer während der frühen 
Industrialisierung, S. 180 ff.; Matis, Von der frühen Industrialisierung zum Computerzeit-
alter, S. 21 ff.; Banken, Die Industrialisierung der Saarregion 1815 – 1914, S. 110 ff., insbe-
sondere Fn. 324; Keup, Resilienzentwicklung durch Selbsthilfe, S. 13.

2 Reichold, Betriebsverfassung als Sozialprivatrecht, S. 25; Keup, Resilienzentwicklung 
durch Selbsthilfe, S. 13; Riemer, Staatengemeinschaftliche Solidarität in der Völkerrechts-
ordnung, S. 7 ff.

3 Teuteberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland, S. 153 ff.; 
Lahr, Die Mittelrheingemeinden Heinbach, Weis und Gladbach zwischen Grundherrschaft 
und Industrialisierung 1680 – 1880, S. 441 ff.; Ebel, Quellennachweis und Bibliographie zur 
Geschichte des Versicherungsrechts in Deutschland; Matis, Von der frühen Industrialisie-
rung zum Computerzeitalter, S. 21 ff.; Riemer, Staatengemeinschaftliche Solidarität in der 
Völkerrechtsordnung, S. 7 ff.; Keup, Resilienzentwicklung durch Selbsthilfe, S. 13.

4 Teuteberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland, S. 153 ff.
5 Als Beispiel siehe Bayer Beistandskasse unter http://www.bayerbeistandskasse.de/de/

wir-ueber-uns/geschichte.html, zuletzt abgerufen am 15. 12. 2016. Am 16. Mai 1923 gründe-
ten 126 Angestellte als Vorläufer der heutigen Bayer Beistandskasse, die als kleiner Versi-
cherungsverein auf Gegenseitigkeit geführt wird, die „Sterbehilfskasse der Angestellten“.

6 „Liste der Sterbekassen mit Geschäftstätigkeit“ der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht unter http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Liste/Unterneh-
mensdatenbank/dl_li_vu_sterbekassen_mit_gesch.html, zuletzt abgerufen am 15. 12. 2016.
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cherungsaufsichtsgesetz (VAG) – besteht, lässt sich eine soziale Kasse rechtlich 
unterschiedlich gestalten.

Doch bestehen und entstehen in Betrieben nach wie vor soziale Kassen, die 
rechtlich noch nicht hinreichend gewürdigt wurden. Dies beginnt damit, dass uner-
klärt ist, wem in der Kasse angehäuftes Vermögen rechtlich zuzuordnen ist, natürli-
chen Personen, Personengemeinschaften oder juristischen Personen. Es ist fraglich, 
in welcher Rechtsform diese sozialen Kassen betrieben werden. Da sie regelmäßig 
nicht in Handels- oder Vereinsregister eingetragen sind, lässt auch ein Blick in die-
se Register keine Rückschlüsse darauf zu, welche Rechtsform besteht. Außerdem 
benennen die Kassengründer die gewünschte Rechtssubjektivität nicht ausdrück-
lich. Gründung sowie Existenz werden mehr oder weniger als selbstverständlich 
hingenommen. Neben bekannten und anerkannten Formen sozialer Leistungen und 
Einrichtungen im Betrieb führen sie in rechtlicher Hinsicht ein Schattendasein.

Bevor einzelne diesbezügliche rechtliche Probleme besprochen werden können, 
ist das Phänomen „soziale Kasse“ im Betrieb näher zu beschreiben, um eine 
rechtstatsächliche Grundlage der weiteren Untersuchung festzulegen. Insbesonde-
re ist zu zeigen, welche sozialen Kassen Gegenstand der folgenden rechtswissen-
schaftlichen Betrachtung sind.

A. Struktur der Solidarkasse von Arbeitnehmern im Betrieb

I. Solidarkasse und sozialer Zweck im Betriebskontext

In der Praxis finden sich vielfältige Erscheinungsformen und Bezeichnungen 
von sozialen Kassen im Betrieb. Versteht man unter „sozialer Kasse“ zunächst ein-
mal, dass finanzielle Mittel aufgebracht und gesammelt werden, um einen sozialen 
Zweck zu fördern, sind eine Menge sozialer Kassen denkbar.7

Das beginnt bereits mit der inhaltlichen Weite des Begriffs „sozial“. Die Ar-
beitsrechtsdogmatik erkennt heutzutage in den Begriffen „Entgelt“ und „Sozial- 
bzw. Fürsorgeleistung“ keinen Gegensatz mehr.8 Einer finanziellen Leistung ist 
damit nicht automatisch deswegen der soziale Charakter genommen, weil sie auch 
oder zugleich Entgeltcharakter hat. Eine Geldzahlung dient nur dann keinem sozi-
alen Zweck, wenn sie im Synallagma zur Arbeitsleistung steht oder lediglich vom 
Arbeitnehmer gemachte Aufwendungen oder erlittene Schäden ausgleichen soll.9 
Neben der Geldleistung können soziale Zwecke ebenfalls durch Verwendung von 

7 Zur Vielfalt betrieblicher Sozialleistungen Jahnke, ZfA 1980, S. 863 ff. m. w. N.; auch 
Eypeltauer, DRdA 1986, S. 102 ff.

8 Schwerdtner, Fürsorgetheorie und Entgelttheorie im Recht der Arbeitsbedingungen, 
S. 14 ff.; Richardi, in: In Memoriam Sir Otto Kahn-Freund, S. 247, S. 254.

9 Beispiele m. w. N. Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, § 87 BetrVG, 
Rn. 96 ff. Ausführlich zum Entgeltbegriff Moll, Die Mitbestimmung des Betriebsrats beim 
Entgelt, S. 85 ff., S. 136 ff.; Jahnke, ZfA 1980, S. 863, S. 870 ff.
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Personal- und Sachmitteln sowie Dienstleistungen gefördert werden. Mit Blick auf 
ihr Ziel, einen sozialen Zweck zu verwirklichen, sind sie als Sozialmittel zu be-
zeichnen.

Weiterhin bestehen soziale Kassen im Betrieb, die von Arbeitgeberseite oder 
Arbeitnehmerseite sowie von beiden gemeinsam gegründet oder betrieben werden. 
Soziale Kassen im Betrieb können unter Mitwirkung des Betriebsrats (vgl. §§ 87 
Abs. 1 Nr. 8, 88 Nr. 2 BetrVG) oder durch Vereinbarung der Tarifvertragsparteien 
(vgl. § 4 Abs. 2 TVG) entstehen. Eine Differenzierung ergibt sich zudem daraus, 
ob und wenn ja in welcher Art und Weise die Kasse in eine rechtlich selbständige 
Organisation integriert ist. So lassen sich soziale Kassen denken, bei denen der 
Arbeitgeber zur Förderung eines sozialen Zwecks ein Konto eröffnet, auf diesem 
Vermögen anspart und nach bestimmten Regelungen an Arbeitnehmer auszahlt. 
Genauso gut können Vereine, Stiftungen, Gesellschaften u.s.w. Rechtsträger der 
Kasse sein.

Hinter diesen Befunden steckt zunächst nichts Neues. In vielen Bereichen beste-
hen gesicherte Rechtserkenntnisse. Das gilt vor allem dann, wenn soziale Leistun-
gen allein von Arbeitgeberseite erbracht werden. Je nach dem Grad der organisato-
rischen Verselbständigung der Sozialmittel können Sozialeinrichtungen im Sinne 
des § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG gegeben sein oder Mitbestimmungsrechte gemäß 
§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG entstehen. Besteht der soziale Zweck einer Kasse dar-
in, Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung im Sinne des § 1 Abs. 1 
S. 1 BetrAVG zu gewähren und liegt eine diesbezügliche Versorgungszusage des 
Arbeitgebers vor, kommt eine betriebliche Altersversorgung in Betracht. Der Ar-
beitgeber kann bei der unmittelbaren Versorgungszusage selbst Inhaber der Kasse 
sein oder sich bei der mittelbaren betrieblichen Altersversorgung eines der Durch-
führungswege in § 1b Abs. 2 bis 4 BetrAVG bedienen. Auch bei der betrieblichen 
Altersversorgung ist in Teilen die erzwingbare Mitbestimmung des Betriebsrats 
zu beachten.10

Stets können sich in Fällen, in denen der Arbeitgeber zur Förderung eines sozi-
alen Zwecks Mittel zur Verfügung stellt, arbeitsrechtliche Probleme ergeben, an-
gefangen vom Verpflichtungsgrund, über die Änderung zugesagter Leistungen, 
die Haftung bis hin zur Auszahlung und Abwicklung. Besonders interessant ist 
die Einordnung einer Sozialleistung in den tarifrechtlichen, den betriebsverfas-
sungsrechtlichen sowie den betriebsrentenrechtlichen Kontext.11 In aller Regel sind 

10 Kemper/Kisters-Kölkes, in: Kemper/Kisters-Kölkes/Berenz/Huber, § 1 BetrAVG, 
Rn. 375 ff.

11 Auf die kaum zu überschauende Vielzahl der arbeitgeberseitigen Sozialleistungen 
weist zum Beispiel Kolb, in: Gaugler/Oechsler/Weber, S. 1741 ff. hin; dort auch zum Be-
griff und zu den Möglichkeiten der Systematisierung von Sozialleistungen. Eine – nicht 
abschließende – Übersicht verschiedener Sozialleistungen in Abgrenzung zur betrieblichen 
Altersversorgung findet sich zum Beispiel bei Andresen/Cisch, in: Münchener Handbuch 
Arbeitsrecht, § 140, Rn. 109. Mit rechtlich selbständigen Sozialeinrichtungen der Arbeitge-
berseite setzt sich Estelmann, Rechtlich selbständige Sozialeinrichtungen, S. 1 ff. auseinan-
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